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Grundsätzlich bietet der Bereich der größeren Mehrfamilienhäuser 
in technischer Hin sicht gute Bedingungen für den Einsatz von Klein-
BHKW: Etwa 3 Mio. von den rund 17 Mio. Wohngebäuden in Deutsch-
land sind Mehrfamilienhäuser (MFH) mit drei und mehr Wohneinheiten, 
wobei der Flächenanteil dieser Gebäude an der gesamten Wohnflä-
che des Wohnungsbestand über 40 % beträgt (vgl. Stat. Jahrbuch 
2004, Seite 288). Am häufigsten dürften im Bestand Wohngebäude 
mit 5 bis 20 Wohneinheiten sein; und der weit überwiegende Teil da-
von wird durch eine mit Heizöl oder Erdgas befeuerte Zentral heizung 
mit Heizwärme und mit Warmwasser versorgt. Ein großer Teil dieser 
Objekte liegt in Gebieten mit weniger dichter Bebauung. Solche Lie-
genschaften sind oft aus Ko stengründen der Erschließung durch eine 
klassische Fernwärmeversor gung, die aus größeren Heizkraftwerken 
gespeist wird, nicht zugänglich – zumal dafür in vielen Gebie ten eine 
Verdrängung des Gasnetzes als konkurrierender Infrastruktur erfor-
derlich wä re. Hingegen sind diese Gebäude für (mit Erdgas oder mit 
Heizöl betrie bene) Klein-BHKW ein ideales Einsatzfeld: Bei optimierter 
Auslegung der Heizzentrale mit markt gängigen Klein-BHKW und ggf. 
nach einer kostengünstigen Anbindung von Nachbarge bäuden lassen 
sich fünf- bis sechstausend Vollaststunden und mehr im Jahr erzielen.

Allerdings gibt es für den Einsatz von Klein-BHKW im MFH-Bereich 
bislang erst wenige Beispiele. Dies hängt weniger mit den (noch rela-
tiv hohen spezifischen) Kosten von Klein-BHKW zusammen, als man 
meinen könnte. Denn prinzipiell zeigen Wirtschaftlich keitsrechnungen, 
dass die Wärme- und Strombereitstellung aus einer Heizzentrale mit 
Klein-BHKW einschließlich dem noch erforderlichen Reststrombezug 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für die Nutzer von geeig-
neten MFH insgesamt geringere Ko sten verursachen würde als die 
Wärmebereitstellung aus einem Heizkessel in Kom bi nation mit einer 
Vollstromversorgung zu üblichen Tarifen. Allerdings verlangt die Um-
setzung dieses technischen Konzepts i.d.R. eine weitestgehende öko-
nomische Ver wertung des BHKW-Stroms in den mit Wärme versorg-
ten Objekten durch Verkauf an die Wohnungseigen tümer bzw. Mieter 
zu Preisen, die sich an dem verdrängten Strom bezug orientieren. Und 
es braucht eindeutige mietrechtliche Regeln für den Umgang mit der 
Modernisie rung von Heizanlagen durch Einbau eines BHKW sowie für 
die Abrech nung von Wär me aus solchen Anlagen auf Grundlage der 
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Heizkostenverordnung. Hin zu kommt, dass es einer angemessenen 
und praktikablen energierechtlichen Einord nung und Regelung solcher 
Fälle nach dem EnWG und den zugehörigen Verordnungen bedarf.

Weil man zudem davon ausgehen muss, dass die im Vergleich zum 
Heizkessel kom plexere Technik und die wegen der Einbeziehung des 
Stroms aufwändigere Organisa tion und Abrechnung ein Maß an ener-
gietechnischer und energiewirtschaftlicher Profes sionalität erfordert, 
das die Einschaltung eines Contractors sinnvoll macht, sind zum einen 
klare mietrechtliche Regeln für die Verlage rung der Aufgabe der Behei-
zung und Warmwasserbereitstellung auf einen Dritten er forderlich und 
zum anderen eindeutige kartell- und energierechtliche Vorgaben für 
die Übernahme der Stromversorgung im MFH durch einen Contractor. 
Schon die Selbstversorgung einer Eigentümergemein schaft mit Strom 
aus einem gemeinsam errichteten Klein-BHKW wirft regelmäßig Prob-
leme (energie)rechtlicher Art auf. Und in dem bei weitem häufig sten 
und praktisch be deutsamsten Fall der größeren Mietwohnungsgebäu-
de gibt es bis her keine in allen we sentlichen Punkten rechtlich abge-
sicherten und einfach realisierba ren Modelle der Be reitstellung von 
Strom und Wärme durch den Vermieter und/oder einen Contractor 
aus einer modernisierten Heizzentrale mit Klein-BHKW. In der prakti-
schen Umsetzung scheitern solche Initiativen vielfach, sobald sich ab-
zeichnet, dass die Transaktions kosten infolge langwieriger Verhandlun-
gen zwischen Eigentümern, Mietern, Netzbetrei bern, Behörden sowie 
Contractoren und Energielieferanten größer werden als die potentiel-
len Kosten einsparungen im Vergleich zur konventionellen Lösung.

Klein-BHKW als Modernisierungsmaßnahme gemäß § 554 und 
§ 559 BGB

Nach § 554 Abs. (2) BGB (früher: § 3 MHRG) haben Mieter tech-
nische Maßnahmen zur Einsparung von Energie zu dulden und der Ver-
mieter ist gemäß § 559 berechtigt, 11 % der investiven Kosten der 
Modernisierungsmaßnahme auf die jährliche Kaltmiete umzu legen. 

Klein-BHKW sparen zweifellos in erheblichem Umfang und nachhaltig 
(Primär)Energie – nämlich 30 % und mehr bezogen auf die mit dem 
Klein-BHKW bereitgestellte Strom- und Wärmemenge. Die Einsparun-
gen an Primärenergie entsteht aber wegen der de zentralen Erzeugung 
von Strom in Kraft-Wärme-Kopplung durch eine verminderte Kon-
densationsstromerzeugung in zentralen (Groß)Kraftwerken. Anders als 
bei einer Wär medämmung der Gebäudehülle oder beim Einbau eines 
effizienteren Heizkessels fällt die Einsparung nicht im Gebäude direkt 
beim Mieter an. Vielmehr ist auf dezentraler Ebene – wegen der KWK-
Stromerzeugung – sogar ein höherer Brennstoffeinsatz erfor derlich 
als beim ausschließlichen Betrieb einer (erneuerten) Heizkesselanlage. 
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Weil sich die Energieeinsparung erst durch einen Vergleich des Pri-
märenergieaufwands der gekoppelten Bereitstellung mit der ungekop-
pelten Erzeugung der jeweiligen Strom- und Wärmemengen erschließt, 
entspricht dies nicht dem Regelfall einer vom Vermieter getätigten Ra-
tionalisierungsinvestition mit der Folge geringerer Energieverbräuche 
und finanzieller Einsparungen bei den Mietern, von dem die Gesetzes-
vorschrift eigentlich ausgeht. An den finanziellen Auswirkungen der von 
einem Klein-BHKW bewirkten Ener gieeinsparung können die Mieter 
auch nur in vollem Umfang partizipieren, wenn sie mit Wärme und 
Strom aus dem Klein-BHKW versorgt werden oder wenn anderweitig 
dafür gesorgt ist, dass die insgesamt vermin derten Kosten der Bereit-
stellung beider Energien bei ihnen ankommen. 

Angesichts dieser Sachlage ist es eine offene Frage, ob die investi-
ven Kosten für ein Klein-BHKW überhaupt als Modernisierungsmaß-
nahme nach § 554 BGB mit dem Re gelsatz gemäß § 559 auf die 
Kaltmiete umgelegt werden können bzw. unter welchen Voraussetzun-
gen und zu welchem Teilen. Vorstellbar wäre eine komplette Umlage 
der investiven Kosten am ehesten, wenn der erzeugte Strom für die 
Allgemeinstromversor gung genutzt und ansonsten gemäß KWK-Gesetz 
vollständig in das Netz der allgemei nen Versorgung eingespeist wird. 
Bei Durchreichung der erzielten Stromerlöse sowie der Mineralölsteu-
er-Erstattung wären alle Mieter gleichermaßen belastet und würden 
zugleich von geringeren Wärme-Restkosten profitieren, die sich nach 
Abzug der Strom erlöse ergeben. Bei einer Stromverwertung unter 
Ausschluss der Mieter wäre eine Um lage der gesamten Investitions-
kosten schwerlich zu rechtfertigen und eine begründete Abgrenzung 
umlagefähiger Kosten dürfte problematisch sein. Denn die Bemessung 
eines auf die Kaltmiete umlegbaren Teils kann nicht auf eine Verteilung 
der Investi tionskosten mittels Zuordnung einzelner technischer Kom-
ponenten auf die Wärme erzeugung einerseits und die Stromproduk-
tion andererseits abstellen. Dies ist ökono misch bei Kuppelproduktion 
definitiv nicht möglich.

Weitergabe von Betriebskosten eines Klein-BHKW gemäß § 7 
HeizkostenV

Der Normalfall in größeren Mietwohnungsgebäuden (aber auch bei 
entsprechenden Objekten mit Eigentumswohnungen) ist die Weiterbe-
rechnung der Betriebskosten und insbesondere der Brennstoffkosten 
der zentralen Heizungsanlage an die Nutzer gemäß § 7 HeizkostenV. 
Auch wenn im einfachsten Fall die Investitionskosten des Klein-BHKW 
nicht zu einer Erhöhung der Kaltmiete führen, bleibt zu fragen, ob dem 
Wortlaut der HeizkostenV in § 7 Abs. (2) folgend die gesamten „Kos-
ten der verbrauchten Brennstof fe“ für die „zentrale Heizungsanlage“, 
die das BHKW zusammen mit einem Spitzenkes sel (oder künftig auch 
mit einem integrierten Brenner) zweifellos darstellt, an die Mieter in 
der Nebenkostenabrechnung weitergegeben werden können. Denn die 
Brennstoff menge liegt höher als beim ausschließlichen Betrieb eines 
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neuen Heizkes sels (s.o.) und möglicherweise werden die Mieter nur 
zum Teil oder gar nicht mit Strom aus dem Klein-BHKW beliefert. Es 
kommt hinzu, dass für die im Klein-BHKW genutzte Brenn stoffmenge 
der Betreiber eine Erstattung der im Öl- oder Gaspreis gezahl ten Öko- 
und Mineralölsteuer erhält, auf den die Mieter/Nutzer Anspruch erhe-
ben könn ten.

Ausgehend von der Einsicht, dass es bei echter Kuppelproduktion für 
die Aufteilung des Brennstoffs auf Strom und Wärme keinen naturwis-
senschaftlich-technisch begründeten Maßstab geben kann, stellt die 
ökonomische Kostentheorie bei einer solchen Aufteilung auf einen al-
ternativ möglichen Einprodukt-Prozess ab. Im konkreten Fall bedeutet 
dies, dass der aus dem BHKW gelieferten Wärme Brennstoffkosten 
zugerechnet und den Mietern weiterberechnet werden müssten, die 
bei Beheizung mit einem (fiktiven !) Kes sel anfallen würden. Weil die 
Nutzung von Mineralöl und Erdgas in einem Kessel keine steuerlichen 
Vorteile ergibt, wäre auch die Steuererstattung für das Klein-BHKW 
ein deutig nicht an die Mie ter weiter zu geben. Ob ein solcher ökono-
misch gut begründe ter Ansatz aller dings mit der HeizkostenV verein-
bar ist, die sich erkenn bar an tatsäch lichen, durch Rechnun gen von 
Dritten belegbaren Zahlungen des Eigen tümers bzw. Vermieters orien-
tiert, be darf der näheren Untersuchung. 

Möglichkeiten zur Verpflichtung der Mieter/Nutzer in MFH zur 
Abnahme des Stroms aus einem Klein-BHKW

Beim Neubau und Neubezug von Mietwohnungsgebäuden (und 
analog bei Eigentums wohnanlagen) dürfte es möglich sein, den Ver-
trag über die Anmietung (oder den Kauf) einer Wohnung in rechtlich 
einwandfreier Weise an den Abschluss eines Stromliefer vertrags mit 
dem Vermieter/Eigentümer oder einem damit beauftragten Dritten 
zu kop peln, der seinerseits von einem externen Lieferanten den für 
das MFH zusätzlich erfor derlichen Reststrom aus dem Netz der allge-
meinen Versorgung zukauft und der zudem die eventuelle Einspeisung 
von überschüssigen Strommengen aus dem Klein-BHKW gemäß dem 
KWK-Gesetz vornimmt. So könnte die Abnahme des Stroms aus dem 
Klein-BHKW im Objekt vor allem bei Neubauten gesichert werden. 

Anders ist die Situation im quantitativ wesentlich bedeutsameren 
Bestand an MFH: Mangels anderweitiger Regelungen im Mietvertrag 
(und in den entsprechenden Satzun gen von Eigentümergemeinschaf-
ten) hat jeder Mieter/Nutzer i.d.R. einen eigenen Ver trag mit einem 
Stromlieferanten, den er gemäß den Regelungen des EnWG seit 1998 
wählen kann. Es ist anzunehmen, dass sich aus der faktischen Situation 
somit in den weitaus meisten Fällen ein Recht des Mieters/Nutzers 
auf einen ‚eigenen‘ Strombe zugsvertrag ergibt. Allerdings ist offen, ob 
nicht die Auf nah me der Versorgung aus einem Klein-BHKW ein Objekt-
netz für das MFH gemäß § 110 EnWG konstituiert, in dem das Recht 
der Mieter/Nutzer auf Strombezug aus dem vorgelagerten Netz der all-
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gemeinen Versorgung über eigene Bezugsverträge eingeschränkt ist. 
Jedoch auch dann wäre noch nicht geklärt, welche Konsequenzen dies 
für die vor der Konstitution des Objektnetzes geschlossenen Strombe-
zugsverträge der Mieter/Nutzer haben soll.

Aber auch wenn die Objektnetzregelung des § 110 nicht greifen soll-
te, ist eine Kündi gung der laufenden Strombezugsverträge durch die 
Mieter/Nutzer und der Abschluss von neuen Verträgen, die dann eine 
Versorgung aus einem neu zu errichtenden Klein-BHKW in dem MFH 
vorsehen, grundsätzlich möglich, kann aber vom Vermieter im Rah-
men von laufenden Mietverträgen wohl kaum erzwungen werden, weil 
das Mietrecht aber auch das Kartellrecht dem entgegenstehen. Beim 
Abschluss von neuen Mietver trägen bei Mieterwechsel können zwar 
entsprechende Verpflichtungsklau seln in Neu verträge aufgenommen 
werden. Aber dies beschränkt die Möglichkeiten auf die norma le Fluktu-
ation, was mindestens eine erhebliche zeitliche Verzögerung be deutet 
und jedenfalls dann unzureichend sein dürfte, wenn der Einbau des 
Klein-BHKW nur bei einer Komplettversor gung sämtlicher Mieter/Nut-
zer wirtschaftlich sinnvoll bzw. möglich ist. 

Unterstellt man, dass zumindest ein Teil der Mieter/Nutzer durch ver-
gleichsweise gün stige Strompreise für den freiwilligen Abschluss von 
Bezugsverträgen für BHKW-Strom ge wonnen werden kann, müssten 
die übrigen Mieter/Nutzer elektrotechnisch abge trennt werden, um 
eine korrekte Messung für die beiden Kundengruppen zu ermögli chen. 
Falls dies technisch sehr aufwändig ist (und deshalb prohibitiv hohe 
Kosten ver ursa chen würde) stellt sich die Frage der rechtlichen Ver-
hältnisse im hausinternen Netz. Denn liegt die Verfügungsmacht beim 
Eigentümer/Vermieter bzw. seinem Beauf tragten, dann könnten exter-
ne Stromlieferanten angehalten werden, für ihre Kunden eine aufwän-
dige Messung zur Sicherung der Zeitgleichheit des Verbrauchs bei ih-
ren Kunden und ihrer Einspeisung in das Hausnetz zu installieren. Eine 
Alternative wäre die Beistellung des Stroms für die Kunden externer 
Lieferanten durch den internen Gebäu destromversorger. Sie würden 
dann technisch ebenso aus dem Klein-BHKW versorgt wie die übrigen 
Kunden. Kaufmännisch würden sie aber eine Abrechnung von ihrem 
externen Lieferanten erhalten, der seinerseits für den Strom an den 
hausinternen Ver sorger das zahlt, was der Kunde dort auch bezahlen 
müsste. Der Vorteil des externen Versorgers würde sich dann auf die 
Kundenbindung beschränken.

Rechtlich noch einigermaßen ungeklärt ist die Frage, ob bei einer sol-
chen Teil- oder Vollversorgung der Mieter/Nutzer in einem MFH aus 
einem Klein-BHKW durch den Ver mieter (bzw. eine GbR der Eigentü-
mergemeinschaft) oder durch einen beauftragten Dritten (Contractor) 
das hausinterne Stromnetz, das normalerweise als Kundenanlage gilt 
und nicht als ‚Netz‘ i.S.d. EnWG, zu einem Objektnetz gemäß § 110 des 
neuen EnWG avancie ren würde und was dies im einzelnen für Rechts-
folgen hätte. 
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Umstellung auf Wärmelieferung aus einem Klein-BHKW im Con-
tracting

Es gibt gute Gründe, die Wärmelieferung aus einem Klein-BHKW für 
ein MFH einem auf die dabei zu lösenden energietechnischen und en-
ergiewirtschaftlichen Fragen spe zialisierten Contractor zu überlassen. 
Geht man davon aus, dass sich das Problem der hausinternen Verwer-
tung des Stroms gleichermaßen für den Vermieter wie auch für einen 
von ihm beauftragten Betreiber stellt, dann geht es hier zunächst um 
die Wärme lieferung im Contracting und die Weitergabe der Kosten 
des Wärmebezugs an die Mieter/ Nutzer. 

Nachdem es über die Möglichkeiten der Weitergabe von „Kosten der 
Wärmelieferung“ einschließlich des „Entgelts für die Wärmelieferung“ 
an einen Contractor gemäß § 7 HeizkostenV über Jahre hinweg in 
einschlägigen Urteilen voneinander abweichende Rechtsauffassungen 
gab, hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 06. April 2005 (VIII 
ZR 54/04) festgestellt, dass der Vermieter während eines laufenden 
Mietver hält nisses den Betrieb der Heizungsanlage zwar im Rah men 
eines „Wärme-Contracting“ auf einen Dritten übertragen kann, dass es 
aber einer Zustimmung des Mieters bedarf, „wenn eine ausdrückliche 
Regelung im Mietvertrag hierfür fehlt und dem Mieter dadurch zusätz-
liche Kosten auferlegt werden sollen“. Ins besondere darf der Mieter 
danach nicht mit den (bereits durch die Kaltmiete abgegoltenen) Inves-
titionskosten für die Heizungs anlage belastet werden, die in die Kalkula-
tion des Wärmepreises beim Contractor regel mäßig Eingang finden. Die 
Entscheidung macht aber auch deutlich, dass bei einem ge sonderten 
Ausweis der nicht umlagefähi gen Preisbestandteile in dem Entgelt für 
die Wärmelieferung des Contractors eine Wei terberechnung der zur 
Abdeckung der Be triebs- und Verbrauchskosten dienenden Teile des 
Entgelts an die Mieter nach Miet recht und HeizkostenV durchaus mög-
lich ist. 

Da in den Mietverträgen für die meisten MFH des Gebäudebestands 
keine gesonderte Regelung zur Übertragung der Wärmebereitstellung 
(und noch weniger der Stromver sorgung) auf einen Contractor ent-
halten sein dürfte, muss man nach diesem Urteil da von ausgehen, 
dass bei einem Wärmeliefer-Contracting die zur Amortisation der In-
vestitionskosten dienenden Bestandteile des Entgelts zwar dem Ver-
mieter/Eigentümer in Rechnung gestellt aber nicht an die Mieter 
durchgereicht werden können. Das Urteil des BGH bezieht sich zwar 
auf einen Fall mit einer reinen Heizkesselanlage ohne ein Klein-BHKW, 
aber das macht hier zunächst keinen Unterschied. Denn wenn schon 
die investiven Kosten der Erneuerung einer Kesselanlage keinen nach 
der HeizkostenV umlagefähigen Bestandteil des Wärmepreises erge-
ben, dann gilt dies wohl umso mehr für die (spezifisch höhe ren) Inves-
titionskosten der energietechnischen Modernisierung der Heizzentrale 
mit Einbau eines Klein-BHKW. 
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Dennoch verbaut das Urteil nicht prinzipiell die Möglichkeiten für ein 
Wärmeliefer-Con tracting mit Nutzung eines Klein-BHKW. Denn grund-
sätzlich ist es möglich, auch bei einem solchen Konzept einen nicht um-
lagefähigen Grundpreis auszuweisen und einen umlagefähigen Wärme-
preis, dessen Kalkulation sich an den Verbrauchs- und Betriebs kosten 
orientiert, die bei einer Fortführung der Wärmeversorgung aus einer 
Heizkessel anlage entstehen würden (s.o.). Dabei können allenfalls die 
umlagefähigen Ist-Kosten der alten, durch das Klein-BHKW mit Spit-
zenkessel abgelösten Kesselanlage als kalku latorischer Anhaltspunkt 
dienen. Die tatsächlichen Verbrauchs- und Betriebskosten des Klein-
BHKW und des ggfs. vorhandenen Spitzenkessels sind für diese Kal-
kulation we gen der integrierten Stromerzeugung (Kuppelproduktion) 
ein ökonomisch prinzipiell un tauglicher Maßstab. Die Orientierung der 
Kalkulation an einer (so nicht tatsächlich vor handenen) Wärmeerzeu-
gung ohne BHKW müsste allerdings rechtlich als Grundlage für eine 
Weiterberechnung gemäß § 7 HeizkostenV akzeptiert und abgesichert 
werden. Sonst wären Vermieter und Contractor darauf angewiesen, 
vorab eine Zustimmung aller Mieter zu dem Contracting-Modell zum 
Investitionszeitpunkt zu erreichen, was weitge hend illuso risch sein 
dürfte oder doch jedenfalls einen viel zu hohen (Transaktions)Auf wand 
erfordern würde. 

Hinsichtlich der Frage der Stromverwertung stellt sich für einen Con-
tractor die Situation zunächst nicht wesentlich anders dar als für den 
Vermieter/Eigentümer, wenn er ein BHKW betreiben und den Strom 
im Objekt verwerten will. Noch nicht vollständig geklärt ist jedoch, ob 
ein Contractor energierechtlich hinsichtlich der Nutzung des hauseige-
nen Netzes sowie bei der Konstitution eines Objektnetzes nach § 110 
EnWG dem Ver mieter/Eigentümer eines MFH rechtlich tatsächlich 
gleichgestellt ist. Die Formulierung des § 110 EnWG lässt dazu einige 
Fragen offen.

Fazit

Insgesamt muss man festhalten, dass es ein rechtlich abgesichertes, 
praktikables und allseits akzeptiertes Modell für den Einsatz von Klein-
KWK in Mietwohnungsgebäuden zur Wärme und Stromversorgung 
durch den Vermieter und/oder einen Contractor (noch) nicht existiert. 
Und es ist auch nicht ausgemacht, dass ein solches Konzept bei den 
doch zahlreichen Unklar heiten und nicht wirklich bereinigten Rechts-
problemen ohne eine Präzisierung des rechtlichen Rahmens in der Pra-
xis mit Erfolg entwickelt werden kann.
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